
CVJM Schloß Holte - Stukenbrock 
c/o  Pfarrer Dr. Carsten Glatt, Gluckweg 6, 33758 SHS 

 
Beitrittserklärung 
 
Änderung einer bestehenden Mitgliedschaft (Nr.:_______) 

 
Ich bitte um Aufnahme in den CVJM Schloß Holte – Stukenbrock ab: __________________ 

 

Name: _______________ Vorname: ________________  Geb.-Datum: ______________ 

Straße: _________________________________   PLZ / Ort: ________________________ 

Telefon: _____________________    E-Mail: _____________________________________ 

 

Einzelmitgliedschaft     Familienmitgliedschaft 

 

Daten weiterer Familienmitglieder, die Mitglied werden wollen: 

Name: _______________ Vorname: ________________  Geb.-Datum: ______________ 

Name: _______________ Vorname: ________________  Geb.-Datum: ______________ 

Name: _______________ Vorname: ________________  Geb.-Datum: ______________ 

Name: _______________ Vorname: ________________  Geb.-Datum: ______________ 

 

Der CVJM Schloß Holte-Stukenbrock erhebt, speichert und verarbeitet personenbezogene Daten (Name, 
Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail Adresse und sonstige freiwillig übermittelte 
personenbezogene Daten / Informationen) zu den Zwecken der Begründung und Durchführung der 
Mitgliedschaft sowie zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Ziele. Personenbezogene Daten 
sind entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt. Ohne Einwilligung zur 
Nutzung Ihrer Daten kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie 
sich mit den Bedingungen aus der Satzung, der Beitragsordnung und der Nutzung Ihrer Daten 
einverstanden. Satzung und Beitragsordnung in der jeweils gültigen Fassung sind beim Vereinsvorstand 
einsehbar. 
 
Beiträge werden zum 01. Januar, 01. April, 01. Juli und 01. Oktober eines jeden Jahres mittels SEPA-
Lastschriftmandat eingezogen. Bereits geleistete Beitragszahlungen werden bei Vereinsaustritt nicht 
erstattet.  
 

___________________   _______________________________________________ 
(Ort, Datum)   Unterschrift Mitglied (bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
 



CVJM Schloß Holte – Stukenbrock 
c/o Dr. Carsten Glatt, Gluckweg 6, 33758 SHS 

 

SEPA-Lastschriftmandat (SEPA Direct Debit Mandate)  

für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren (für wiederkehrende Zahlungen) /for SEPA Core Direct 

Debit Scheme 
 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger): 
 

CVJM Schloß Holte-Stukenbrock 
c/o Dr. Carsten Glatt 
Gluckweg 6 
33758 Schloß Holte-Stukenbrock 

Gläubiger-
Identifikationsnummer: 

 

 
Mandatsreferenz: 

DE81ZZZ00002123199 wird separat mitgeteilt 

 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich/Wir ermächtige(n) den CVJM Schloß Holte-Stukenbrock, 
 
Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) 
ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom CVJM Schloß Holte-Stukenbrock 
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 

die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Kontoinhaber (Vorname, Name) 
 
 

 

Straße, Hausnummer 

 

PLZ, Ort 

 

Kreditinstitut 

 

BIC 

 

 
IBAN   __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __        
     

 

 

Ort, Datum Unterschrift(en) 

 



Beitragsordnung CVJM Schloß Holte-Stukenbrock  Stand 01.04.2019 

 

 Mitgliedsbeitrag 
pro Quartal 

Materialpauschale pro Quartal, pro Teilnehmer*in und 
Gruppe 

  <14 Jahre 14-18/25* Jahre
 

Erwachsene 
Einzelmitgliedschaft 
(Erwachsener bzw. Kind) 

 
€ 10,- 

 

 
€ 12,- 

 
€ 15,- 

 
€ 18,- 

Familienmitgliedschaft 
(ein Erwachsener + 
Kind(er) 

 
€ 10,- 

 
€ 6,- 

 
€ 7,50 

 
€ 9,- 

Jedes weitere 
Erwachsene Mitglied 
(in der 
Familienmitgliedschaft) 

 
€ 7,50 

   

*Schüler*innen & Student*innen (ohne eigenes Einkommen) 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

 

Beispielrechnung für Mitgliedsbeitrag 

1.Bsp.: Einzelmitgliedschaft Kind pro Jahr 

 Mitgliedsbeitrag  € 10,- x 4 = € 40,- 

 Materialpauschale <14 Jahre € 12,- x 4 = € 48,- 

       € 88,- Jahresbeitrag 

2.Bsp.: Familienmitgliedschaft ein Erwachsener + 1 Kind als Teilnehmer einer Gruppe 

 Mitgliedsbeitrag  € 10,- x 4 = € 40,- 

 Materialpauschale <14 Jahre € 6,- x 4 = € 24,- 

       € 64,- Jahresbeitrag 

3.Bsp.: Familienmitgliedschaft ein Erwachsener + 2 Kind als Teilnehmer einer Gruppe 

 Mitgliedsbeitrag  € 10,- x 4 = € 40,- 

 Materialpauschale <14 Jahre € 6,- x 4 = € 24,- für 1.Kind 

 Materialpauschale <14 Jahre € 6,- x 4 = € 24,- für 2.Kind 

€ 88,- Jahresbeitrag 

Ich/Wir nehmen an folgender Gruppe teil 

  
Name 

 
Vorname 

Mädchen- 
Jungschar 

 
Schloß Holte 

Montag:  
16:15 – 17:45 

Mini-Jungschar 
„David“ 

 
Schloß Holte 

Dienstag: 
16:00 – 17:30 

Jungschar 
„Bibelbeginner“ 

 
Schloß Holte 

Mittwoch: 
16:30 – 18:00 

Jungschar 
„Die 

Erleuchteten“ 
Stukenbrock 

Freitag: 
17:00 – 18:30  

1.                    

2.       

3.       

4.       

 

 

_________________________________________________________________________ 

Datum     Unterschrift 



Einwilligungserklärung 1 
einer fotografierten Person  

für die Veröffentlichung von Fotos    Schloß Holte-Stukenbrock 
 

 

 

 

(Vorname und Name der fotografierten Person, ggfs. Alter bei Minderjährigen) 
 

Ich bin damit einverstanden, dass der CVJM Schloß Holte-Stukenbrock Fotos von mir / meinem Kind / 

unserem Kind veröffentlicht: 
 

 Fotos von gemeinsamen Freizeiten, aus den (Mini-)Jungscharstunden, von sonstigen Gruppenangeboten 

und Veranstaltungen des CVJM Schloß Holte-Stukenbrock, auf denen ich / mein Kind / unser Kind einzeln 

oder in der Gruppe abgebildet bin/ist 

 

 nur einzelne Fotos (Foto-Nr.: __________________________________________________________ ) 

 

 Bildbearbeitung ist zulässig.   Freigabe der bearbeiteten Bilder vor der 

Veröffentlichung ist erwünscht. 

 

Im Rahmen der Veröffentlichung dürfen zu meiner Person / zu meinem Kind / zu unserem Kind folgende 

Daten bekanntgegeben werden: 

 
 Vorname  Nachname  Alter 

 

 

Die Fotos dürfen in folgenden Medien veröffentlicht werden: 

 
 Gemeindebrief der Ev.    Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde SHS online 

Kirchengemeinde SHS gedruckt 
 

 Tageszeitungen /    Homepages: www.ev-kirche-shs.de 

Anzeigenblätter aus SHS     www.cvjm-shs.de 
 

 Flyer / Plakate für SHS    Facebook: www.facebook.com/evkircheshs 

www.facebook.com/cvjm-shs 
 

 Evang. Zeitung „Unsere Kirche“  Werbematerial für den CVJM SHS 

 
Auf die im Internet oder in sozialen Netzwerken veröffentlichten Bilder und Texte kann weltweit zugegriffen werden. Die Inhalte können 

heruntergeladen, weiterverarbeitet und ggf. auch anderweitig genutzt werden. Einmal im Internet veröffentlichte Bilder und Texte lassen sich 

kaum wieder daraus entfernen. Zeitungen und andere Druck-Medien stehen ggf. auch digital über das Internet zur Verfügung. 
 

 

Der Grund (Zweck) für die Veröffentlichung ist __Information über und Werbung für die Arbeit des CVJM SHS_.
2
 

 

 

Schloß Holte-Stukenbrock, ____________________ ______________________________________________ 

(Ort, Datum)       (Unterschrift/en der fotografierten Person) 
3
 

 

 

Schloß Holte-Stukenbrock, ____________________ ______________________________________________ 

(Ort, Datum)       (Unterschrift/en der Personensorgeberechtigten) 
3
 

 
 

1. Diese Einwilligung ist freiwillig. Eine Ablehnung führt zu keinen Nachteilen. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft widerrufen werden. Die Einwilligung kann unter Bedingungen oder mit Auflagen erteilt werden. Bei Drucksachen ist die 

Einwilligung nicht widerrufbar, sobald der Druckauftrag erteilt worden ist. 
 

2. Beispiel: öffentlichkeitswirksame Darstellung von Aktivitäten der kirchlichen/diakonischen Einrichtung, Berichterstattung über 

Gemeindefest. Eine Nutzung der personenbezogenen Daten für andere Zwecke bedarf der erneuten Zustimmung. 
 

3. Bei minderjährigen Kindern/Jugendlichen hat die Unterzeichnung in der Regel durch alle personensorgeberechtigten Personen zu erfolgen. 

Unterschreibt ein Personensorgeberechtigter alleine, so versichert er mit seiner Unterschrift, dazu von allen Personensorgeberechtigten 

ermächtigt worden zu sein. Je nach Entwicklungsstand des Kindes (8 - 17 Jahre) kann ihre/seine Unterschrift erforderlich sein. 


